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Beitragsordnung des Sportverein Lacrosse Club Kiel e.V. 

 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung basiert auf § 6 der Satzung des Lacrosse Club Kiel e.V.  

Sie regelt die Beitragspflichten der Mitglieder sowie Gebühren und Umlagen.  

Die Beitragsordnung wird laut Satzung durch die Mitgliederversammlung beschlossen und 

kann nur von dieser geändert werden. 

 

§ 2 Beschlüsse 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe der Mitgliedsbeiträge, der 

Aufnahmegebühr sowie etwaiger Umlagen. Der Vorstand ist berechtigt, 

angemessene Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren festzulegen, z. B. 

Mahngebühren, Rücklastschriftkosten oder Bearbeitungspauschalen für manuelle 

Zahlungen. 

2. Die Beiträge sind als Monatsbeiträge festgelegt, werden jedoch quartalsweise im 

Voraus eingezogen. Es gelten ergänzend die Bestimmungen der Satzung des 

Lacrosse Club Kiel e.V. 

 

§ 3 Beiträge 

Beitragshöhen (pro Monat, pro Person): 

1. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 12 Jahre: 12,00 € 

2. Jugendliche von 13 bis 18 Jahren: 17,00 € 

3. Erwachsene ab 18 Jahren: 24,00 € 

4. Ermäßigte Mitglieder (Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende 

im FSJ/BFD, Arbeitssuchende): 20,00 € 

5. Fördernde (passive) Mitglieder: 5,00 € 

6. Ehrenmitglieder: beitragsfrei 

Weitere Regelungen: 

1. Geschwisterkinderregelung: 

Für Geschwister gilt: Das zweite, jüngere Kind zahlt 50 % des eigenen Beitrags; ab 

dem dritten Kind entfällt die Beitragspflicht für das jeweilige Kind. 

2. Passive Mitgliedschaft: 

Mitglieder, die nicht am Sportbetrieb teilnehmen, können auf Antrag als fördernde 

Mitglieder eingestuft werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung. Die 
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Umstellung ist jeweils nur zum nächsten Quartalsbeginn möglich. Der Antrag muss 

mindestens 30 Tage vor Quartalsbeginn beim Vorstand eingehen. Später eingehende 

Anträge werden zum übernächsten Quartal berücksichtigt. 

3. Mitteilungspflicht und Nachweiserfordernis: 

Änderungen persönlicher Daten (insbesondere bei Voraussetzungen für 

Ermäßigungen) sind unverzüglich dem Vorstand über die Emailadresse  

info@kiel-lacrosse.de mitzuteilen. Für die Einstufung in eine ermäßigte Beitragsklasse 

wird ein Nachweis verlangt. Der Nachweis über eine bestehende 

Ermäßigungsberechtigung ist einmal jährlich unaufgefordert bis spätestens 31. 

Dezember über die Emailadresse info@kiel-lacrosse.de zu erbringen. Erfolgt dies 

nicht, wird das Mitglied ab dem 1. Januar des Folgejahres automatisch in den 

regulären Erwachsenentarif überführt. 

4. Fälligkeit: 

Die Beiträge sind jeweils zum ersten Werktag eines Quartals im Voraus fällig. Bei 

Neueintritt während eines Quartals ist der anteilige Beitrag ab Aufnahmedatum bis 

Quartalsende zu zahlen. Es werden immer volle Monate berechnet. 

5. Zahlweise: 

Mitglieder nehmen idealerweise am SEPA-Lastschriftverfahren teil. Wer stattdessen 

per Überweisung zahlt, entrichtet eine zusätzliche Bearbeitungspauschale von 2,50 € 

pro Zahlung. 

6. Mahngebühren: 

Bei Zahlungsverzug wird eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 € pro Mahnung erhoben. 

7. Rücklastschriften: 

Ist das Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung nicht gedeckt, haftet das Mitglied für die 

dem Verein entstehenden Kosten, sofern das Mitglied die Ursache zu vertreten hat. 

8. Engagement: 

Der Verein begrüßt es ausdrücklich, wenn sich Mitglieder über den Sportbetrieb 

hinaus ehrenamtlich engagieren. 

9. Rückerstattung: 

Eine Rückerstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge erfolgt grundsätzlich nicht, 

auch nicht bei unterjährigem Austritt oder Pausierung der Mitgliedschaft. 

 

§ 4 Vereinskonto 

Zahlungen sind ausschließlich auf folgendes Konto zu leisten: 

Bank: Förde Sparkasse 

IBAN: DE59500105175438772061 

BIC: NOLADE21KIE 

 

Überweisungen auf andere Konten werden nicht anerkannt. 
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§ 5 Vereinsaustritt 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung in Briefform gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder an die aktuelle Vereinsanschrift, unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende jedes Kalendervierteljahres. 

Bei minderjährigen Mitgliedern ist eine Austrittserklärung nur mit Zustimmung eines 

Sorgeberechtigten gültig. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 16.10.2025 beschlossen 

und tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

 

Kiel, den 16.10.2025 

 

 

Jörn Helbig   Tine Kaphenst   Louise Hinzmann 

1. Vorsitzender  2. Vorsitzende   Finanzwartin 
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